
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 
LANCOM Systems GmbH, Würselen

1.	 Geltungsbereich

(1) 	�Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufs- 
und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen 
abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. Die Ent-
gegennahme von Lieferungen oder Teillieferungen durch den Besteller gilt in jedem Fall als Anerkennung 
unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

(2)	 �Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden, sind schriftlich niederzulegen.

(3) 	�Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB 
sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

(4) 	Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.
	
2.	 Vertragsschluss

(1) 	�Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses Angebot innerhalb 
von 2 Wochen annehmen.

(2) 	�Die in Prospekten oder ähnlichen Unterlagen enthaltenen und die mit einem Angebot gemachten Anga-
ben, wie Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen, Maß-, Gewichts-, Leistungs- und Verbrauchsdaten, 
Angaben in Bezug auf die Verwendbarkeit von Geräten für neue Technologien, sind nur annähernd maß
gebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Eigenschaften des Kaufgegenstandes 
sind nur zugesichert, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. Geringe Abweichungen von der Be-
schreibung des Angebots gelten als genehmigt und berühren nicht die Erfüllung des Vertrages, sofern 
die Abweichung für den Besteller nicht unzumutbar ist. Dies gilt insbesondere für den Fall von Änderungen 
und Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen.

(3) 	�An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet 
sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

	
3.	 Softwarenutzung

(1)	 �Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht ein-
geräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen bestimmungsgemäß zu nutzen. 

(2)	 �Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielfältigen und 
nutzen. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu 
entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu verändern.

(3) 	�Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben bei 
uns bzw. beim Softwarehersteller. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

	
4.	 Preise

(1) 	�Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen, falls nichts anderes ausdrücklich vereinbart wird, zu den 
Preisen der bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste.

(2) 	�Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Werk, ausschließ-
lich der für den Versand notwendigen Verpackung; diese kann gesondert in Rechnung gestellt werden.

(3)	 �Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe 
am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(4)	 �Installation, Schulung oder sonstige Nebenleistungen sind im Preis, sofern nichts anderes vereinbart ist, 
nicht enthalten.

(5)	 �Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Ver-
trages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen 
eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

(6)	 �Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(7)	 �Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne jeden Abzug inner-
halb von 14 (vierzehn) Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln 
betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.

(8)	 �Der Besteller kann erkennbare Einwände gegen unsere Rechnungen nur innerhalb von 30 Tagen nach 
Erhalt der Rechnung geltend machen. Hierauf werden wir den Besteller in der Rechnung hinweisen.

(9) 	�Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

	
5.	 Lieferzeit

(1)	 �Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch uns setzt 
voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind 
und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung der erforderlichen be-
hördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies 
nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu 
vertreten haben.

(2)	 �Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich 
abzeichnende Verzögerungen teilen wir sobald als möglich mit.

(3)	 �Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf unser Lager verlassen hat oder 
die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Ab-
nahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft.

(4)	 Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar.

(5)	 �Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so 
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

(6)	 �Sofern die Voraussetzungen von Abs.  (5) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder 
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser 
in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(7)	 �Im Fall des Lieferverzugs, der auf keiner von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, 
ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

	
6.	 Gefahrenübergang

(1)	 �Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand unser Lager verlassen hat, und zwar 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder 
Anlieferung und Aufstellung übernommen haben. 

(2)	 �Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die uns nicht 
zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf 
den Besteller über. 

(3)	 Wir verpflichten uns, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen abzuschließen, die dieser verlangt.
	
7.	 Mängelhaftung

(1)	 �Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Unter-
suchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2)	 �Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller berechtigt, Nacherfüllung zu fordern. Die 
Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl entweder durch Mangelbeseitigung oder durch Lieferung ei-
ner mangelfreien Sache. Ersetzte Gegenstände gehen in unser Eigentum über. Im Fall der Mangelbesei-
tigung werden die erforderlichen Aufwendungen nur insoweit ersetzt, als diese nicht dadurch erhöht 
worden sind, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht worden ist. 	

(3)	 �Der Besteller ist verpflichtet, uns Gelegenheit zur Besichtigung und Überprüfung des mangelhaften Kauf-
gegenstandes zu geben.

(4)	 �Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung 
zu verlangen.

(5)	 �Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend 
macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.

(6)	 �Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt.

(7)	 �Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung 
auch im Rahmen von Abs. (4) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(8)	 �Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unbe-
rührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(9)	 �Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei re-
gelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre, es sei denn, 
es liegt eine der Voraussetzungen nach Abs. (5) Satz 1, Abs. (6) 1. Halbs. oder Abs. (8) vor.

(10)	Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.

(11)	Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

(12)	�Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt 
fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

	
8.	 Gesamthaftung

(1)	 �Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 7 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenser-
satzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen 
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2)	 �Die Begrenzung nach Abs.  (1) gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

(3)	 �Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 
im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

	
9.	 Rückgaberecht

	 �Wird für einzelne Produkte ein Rückgaberecht vereinbart, so ist zur Wahrnehmung dieser Möglichkeit die 
Ware schonend zu behandeln sowie vollständig und in einwandfreiem Zustand in der Originalverpackung 
bis zu dem vereinbarten Termin kostenfrei an uns zurückzugeben. Im Falle der Versendung hat der Besteller 
die Ware beförderungssicher zu verpacken und auf seine Kosten zu versichern.

	
10.	Eigentumsvorbehaltssicherung

(1)	 �Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäfts-
verbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache 
durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung 
befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Ver-
wertungskosten – anzurechnen. 

(2)	 �Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese 
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Die Rechte aus dieser Versicherung werden an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an. Sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten recht-
zeitig durchführen.

(3)	 �Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benach-
richtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

(4)	 �Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) 
ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser For-
derung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange 
der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungs-
verzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens gestellt 
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5)	 �Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. 
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet/vermischt, so erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen ver-
arbeiteten/vermischten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung bzw. Vermischung. Erfolgt die Verarbei-
tung/Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Besteller uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum bzw. Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung/Vermischung entste-
hende Sache gilt im übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(6)	 �Der Besteller tritt uns auch die Forderungen, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grund-
stück gegen einen Dritten erwachen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab.

(7)	 �Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, 
als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % über-
steigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

	
11. Abtretung

	 �Die Abtretung von Rechten und Pflichten aus diesem Rechtsverhältnis durch den Besteller ist nur wirksam, 
wenn wir zuvor schriftlich zugestimmt haben. Für die Abtretung von Geldforderungen gilt jedoch § 354 a HGB.

	
12.	Gerichtsstand und Erfüllungsort

(1)	 �Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen, ist Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis oder der Geschäftsbeziehung unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten Aachen. Jede Partei ist jedoch auch berechtigt, die andere Partei 
an deren allgemeinem Gerichtsstand zu verklagen oder im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes in 
Anspruch zu nehmen.

(2)	 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
	
13.	Rechtsordnung und Datenschutz

(1)	 �Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt das für die Rechtsbeziehungen inländischer 
Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kauf-
rechts ist ausgeschlossen.

(2)	 �Die Auftragsabwicklung erfolgt mit Hilfe automatischer Datenverarbeitung. Der Besteller erteilt hiermit 
seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung von Daten, die uns im Rahmen vertraglicher Bezie-
hungen bekannt geworden und zur Auftragsabwicklung notwendig sind. Der Besteller ist ferner damit 
einverstanden, dass wir die aus der Geschäftsbeziehung mit ihm erhaltenen Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes für unsere eigenen geschäftlichen Zwecke verwenden.

gültig ab 1.8.2009


